
Deutscher Bundestag 
8. Wahlperiode 

Drucksache 8/2516 
26.01.79 

Sachgebiet 29 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 
(Volkszählungsgesetz 1981) 

A. Zielsetzung 
 Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählungen sollen Angaben 

über den neuesten Stand der Bevölkerung, ihre räumliche Ver-
teilung und ihre Zusammensetzung nach demographischen und 
sozialen Merkmalen sowie über ihre wirtschaftliche Betätigung 
liefern. Ihre Ergebnisse sind unentbehrliche Grundlage für ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitische Planungen und Entschei-
dungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden; darüber 
hinaus finden die Ergebnisse vielfältige Verwendung bei der 
allgemeinen Beobachtung und Analyse von Änderungen der . 

Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur. Die letzte Volkszäh-
lung fand in der Bundesrepublik Deutschland am 27. Mai 1970 
statt. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf ordnet die Durchführung einer Volks- und 
Berufszählung mit gebäude- und wohnungsstatistischen Fest-
stellungen sowie einer Zählung der nichtlandwirtschaftlichen 
Arbeitsstätten und Unternehmen am 20. Mai 1981 an. Der vor-
gesehene Erhebungsumfang trägt auch der Richtlinie der Euro-
päischen Gemeinschaften und den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen zur Durchführung von Volkszählungen Rechnung. 

Die zu erhebenden Daten sind zur Entlastung der Auskunfts-
pflichtigen und zur Minimierung der Kosten auf das unbedingt 
Notwendige beschränkt. Die Zählung wird ebenso wie 1950 
und 1961 - von ehrenamtlichen Zählern im gesamten Gel-
tungsbereich des Volkszählungsgesetzes anhand amtlicher Er-
hebungsvordrucke durchgeführt. 
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C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Die entstehenden Kosten der Volkszählung 1981 einschließlich 
der erforderlichen Probeerhebungen werden voraussichtlich 30,9 
Millionen DM beim Bund und 223,4 Millionen DM bei den Län-
dern betragen. Nach einer Schätzung der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände werden die Kosten bei den 
Gemeinden und Kreisen 174 Millionen DM betragen. Der Haus-
haltsmittelmehrbedarf des Bundes ist im Haushalt und in der 
Finanzplanung abgesichert. 
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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungs-
gesetz 1981) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 465. Sitzung am 10. November 1978 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus der An-
lage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der Gegenäußerung (Anlage 3) dargelegt. 

Schmidt 
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Anlage i 

Entwurf eines Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 
(Volkszählungsgesetz 1981) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

(1) Nach dem Stand vom 20. Mai 1981 werden 
eine Volks- und Berufszählung mit gebäude- und 
wohnungsstatistischen Fragen sowie eine Zählung 
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Un-
ternehmen (Arbeitsstättenzählung) durchgeführt. 

(2) Vorerhebungen bei Gebäuden sind zulässig. 

(3) Probeerhebungen zum Fragenprogramm und 
zur Zählungs- und Aufbereitungsorganisation sowie 
Wiederholungsbefragungen zur Prüfung der Zuver-
lässigkeit der Ergebnisse sind zulässig. 

§ 2 

Die Volks- und Berufszählung erfaßt: 

1. Vor- und Familiennamen, Anschrift, Telefonan-
schluß, Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand, 
Stellung innerhalb des Haushalts, rechtliche Zu-
gehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Re-
ligionsgemeinschaft, Staatsangehörigkeit; 

2. Nutzung der Wohnung als alleinige Wohnung, 
Haupt- oder Nebenwohnung; 

3. Quelle des überwiegenden Lebensunterhaltes; 

4. Beteiligung am Erwerbsleben, Eigenschaft als 
Hausfrau, Schüler, Student; 

5. erlernten Beruf und Dauer der praktischen Be-
rufsausbildung, höchsten Schulabschluß an allge-
meinbildenden Schulen, höchsten Abschluß an ei-
ner berufsbildenden Schule oder Hochschule so-
wie Hauptfachrichtung des letzten Abschlusses; 

6. bei Erwerbstätigen sowie Schülern und Studenten 
Namen und Anschrift der Arbeits- oder Ausbil-
dungsstätte, hauptsächlich benutztes Verkehrs-
mittel und Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits-
oder Ausbildungsstätte; 

7. bei Erwerbstätigen Geschäftszweig des Betriebes, 
Stellung im Beruf, ausgeübte Tätigkeit, landwirt-
schaftliche und nichtlandwirtschaftliche Nebentä

-

tigkeit; 

8. im Anstaltsbereich die Eigenschaft als Insasse 
oder die Zugehörigkeit zum Personal oder zum 
Kreis der Angehörigen des Personals. 

§3 

(1) Die gebäudestatistischen Fragen erstrecken 
sich auf Gebäude und auf andere Bauwerke, die mit  

diesen lage- oder nutzungsmäßig in Zusammenhang 
stehen oder die für Wohnzwecke genutzt werden 
oder eine Arbeitsstätte enthalten. 

(2) Im einzelnen werden erfaßt: 

1. bei den Gebäuden und anderen Bauwerken 

a) Größe des zugehörigen Grundstückes sowie 
die Grundstücksanschrift oder Lagebezeich-
nung, 

b) Grundfläche aller auf dem Grundstück befind-
lichen Bauwerke, 

c) Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge, 

d) Erbbaurecht, 

e) der Eigentümer oder an seiner Stelle der 
Nießbrauchberechtigte oder derjenige, der 
Anspruch auf Übereignung oder auf Einräu-
mung oder Übertragung eines Erbbaurechts 
oder Nießbrauchs hat; 

2. bei den Gebäuden außerdem 

a) Art und Baujahr des Gebäudes, Zahl der Ge-
schosse sowie Zahl und Lage der Wohnungen 
und Arbeitsstätten innerhalb des Gebäudes 
sowie Name des Wohnungsinhabers und Un-
termieters oder Bezeichnung der Arbeits-
stätte,  

b) Gesamtnutzfläche sowie Art und Anteile der 
Nutzungen im Gebäude, 

c) bei Anstaltsgebäuden außerdem Zwe ck  der 
Anstalt und Zahl der Plätze. 

(3) Die wohnungsstatistischen Fragen erfassen: 

1. Art, Größe, Ausstattung und Verwendungszweck 
der Wohnung, Wohnverhältnis, Förderung mit 
Mitteln des sozialen Wohnungsbaues, Zahl und 
Nutzung der Räume, Bezugsjahr; 

2. bei vermieteten Wohnungen außerdem die Höhe 
der monatlichen Miete; 

3. bei leerstehenden Wohnungen außerdem die 
Dauer des Leerstehens. 

§4 

Die Arbeitsstättenzählung erfaßt:  

1. bei allen nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten 
und Unternehmen 

a) Namen, Bezeichnung, Anschrift, Telefonan-
schluß und Zahl der Sprechstellen, Art der 
Niederlassung, Art der ausgeübten Tätigkeit 
oder Art des Aufgabengebietes der Arbeits- 
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stätte und des Unternehmens, Eröffnungsjahr, 
Angaben über Neuerrichtung oder Standort-
verlagerung, Träger der Arbeitsstätte bei An-
stalten, Einrichtungen von Behörden oder der 
Sozialversicherung sowie von Kirchen, Ver-
bänden oder sonstigen Organisationen, 

b) Zahl der tätigen Personen nach Geschlecht, 
Stellung im Betrieb, Zahl der mobilen Ar-
beitskräfte sowie Zahl der ausländischen Ar-
beitnehmer nach Geschlecht, 

c) Summe der Bruttolöhne und -gehälter des 
vorhergehenden Kalenderjahres; 

2. bei Hauptniederlassungen und einzigen Nieder-
lassungen außerdem 

a) Eintragung des Unternehmens in die Hand-
werksrolle, 

b) Rechtsform des Unternehmens, 

c) Gesamtumsatz des Unternehmens im vorher-
gehenden Kalenderjahr; 

3. bei Hauptniederlassungen zusätzlich zu den An-
gaben nach Nummern 1 und 2 für jede Zweig-
niederlassung 

a) Namen, Bezeichnung, Anschrift, Art der aus-
geübten Tätigkeit oder des Aufgabengebietes, 

b) Zahl der tätigen Personen, 

c) Summe der Bruttolöhne und -gehälter des vor-
hergehenden Kalenderjahres. 

§5 

Auskunftspflichtig sind 

1. bei der Volks- und Berufszählung: 

alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt 
führenden minderjährigen Personen, auch für 
minderjährige oder behinderte Haushaltsmitglie-
der; für Personen in Gemeinschaftsunterkünften, 
Anstalten und ähnlichen Einrichtungen auch die 
Leiter dieser Einrichtungen; 

2. bei den gebäudestatistischen Fragen: 

die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe e genannten 
Personen, deren Vertreter oder Gebäudeverwal-
ter; 

3. bei den wohnungsstatistischen Fragen: 

die Wohnungsinhaber oder deren Vertreter so-
wie die nach Nummern 1 und 2 Auskunftspflich-
tigen; 

4. bei der Arbeitsstättenzählung: 

die Inhaber oder Leiter der Arbeitsstätten und 
Unternehmen. 

§ 6 

(1) Zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 
1981 können ehrenamtliche Zähler bestellt werden. 

(2) Zur Übernahme der ehrenamtlichen Zählertä-
tigkeit ist jeder Deutsche vom vollendeten 18. bis 
zum vollendeten 65. Lebensjahr verpflichtet. Befreit 
ist, wem eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen 
oder anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet 
werden kann. 

(3) Die Zähler sind berechtigt und verpflichtet, 
Eintragungen selbst vorzunehmen, soweit dies zur 
Erfüllung des Zwecks der Zählung erforderlich ist 
und die Auskunftspflichtigen einverstanden sind. 

§ 7 

(1) Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind verpflichtet, ihre Bediensteten auf Anforderung 
der Erhebungsstellen für die Zählertätigkeit zur Ver-
fügung zu stellen. 

(2) Lebenswichtige Tätigkeiten öffentlicher Dien-
ste dürfen durch diese Verpflichtung nicht unterbro-
chen werden. 

§8 

Die für die Grundsteuer zuständigen Stellen der 
Gemeinden teilen den Erhebungsstellen auf Anfor-
derung Namen und Anschrift der Eigentümer der 
nach § 3 Abs. 1 zu erfassenden Bauwerke mit. 

§9 

(1) Angaben der Volkszählung nach § 2 Nr. 1 und 
2 können, soweit sie sich auf Vor- und Familienna-
men, Geburtsdaten, Familienstand und Anschrift der 
Wohnungen beziehen, mit entsprechenden Unterla-
gen der Gemeinden verglichen und zu deren Berich-
tigung verwendet werden. Aus diesen Angaben ge-
wonnene Erkenntnisse dürfen nicht zu Maßnahmen 
gegen den einzelnen Auskunftspflichtigen verwendet 
werden. 

(2) Einzelangaben ohne Namen über die nach 
§§ 2 bis 4 erfaßten Tatbestände dürfen nach § 12 
Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bundes-
zwecke in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 29 — 1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 52 des Ein-
führungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. De-
zember 1976 (BGBl. I S. 3341), von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder an die fachlich 
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden 
übermittelt werden, soweit sie zur rechtmäßigen 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf-
gaben erforderlich sind. Mit Ausnahme des Merk

-

mals rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörig-
keit zu einer Religionsgemeinschaft in § 2 Nr. 1 so-
wie der nach § 4 Nr. 1 Buchstabe c, § 4 Nr. 2 Buch-
stabe c und § 4 Nr. 3 Buchstabe c erfaßten Tatbe-
stände gilt Satz 1 auch für die Übermittlung an die 
von den fachlich zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden bestimmten Behörden, sonstigen öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Stellen, soweit die 
Übermittlung zur Durchführung der von den fachlich 
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zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Für Zwecke der Regionalplanung, des Vermes-
sungswesens, der gemeindlichen Planung und des 
Umweltschutzes dürfen den Gemeinden und Gemein-
deverbänden die erforderlichen Einzelangaben über 
die nach den §§ 2 bis 4 mit Ausnahme des Merkmals 
rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu 
einer Religionsgemeinschaft in § 2 Nr. 1 sowie der 
nach § 4 Nr. 1 Buchstabe c, § 4 Nr. 2 Buchstabe c 
und § 4 Nr. 3 Buchstabe c erfaßten Tatbestände der 
Auskunftspflichtigen ihres Zuständigkeitsbereiches 
von den Statistischen Ämtern der Länder übermittelt 
werden, soweit diese nicht die von den anfordern-
den Stellen benötigten statistischen Ergebnisse selbst 
erstellen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Für wissenschaftliche Zwecke dürfen die er-
forderlichen Einzelangaben ohne Namen und An-
schrift über die nach den §§ 2 bis 4 mit Ausnahme 
des Merkmals rechtliche Zugehörigkeit oder Nicht-
zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft in § 2 
Nr. 1 sowie der nach § 4 Nr. 1 Buchstabe c, § 4 
Nr. 2 Buchstabe c und § 4 Nr. 3 Buchstabe c erfaß-
ten Tatbestände von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder übermittelt werden, soweit 
diese nicht die von den anfordernden Stellen benö-
tigten statistischen Ergebnisse selbst erstellen und 
durch die Übermittlung der Einzelangaben schutz-
würdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt 
werden. 

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 übermittelten 
Einzelangaben dürfen von den Empfängern nur für 
die Zwecke verwendet werden, für die sie übermit-
telt wurden. 

(6) Einzelangaben in statistischen Ergebnissen 
über die nach § 4 Nr. 1 Buchstabe b erfaßten Tatbe-
stände, gegliedert nach Art der ausgeübten Tätigkeit 
der Arbeitsstätten und Unternehmen, sowie über 
die nach § 4 Nr. 3 Buchstabe b erfaßten Tatbestände 
dürfen von den Statistischen Ämtern des Bundes und 
der Länder veröffentlicht werden. 

(7) § 12 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke gilt auch für Personen, die bei Stellen be-
schäftigt sind, denen Einzelangaben zugeleitet wer-
den. 

(8) Die Statistischen Landesämter leiten dem Sta-
tistischen Bundesamt auf Anforderung Einzelanga-

ben für Zusatzaufbereitungen für Bundeszwecke zu, 
wenn und soweit sie diese nicht selbst durchführen. 

§ 10 

(1) Zur Vorbereitung der Volkszählung 1981 kön-
nen im Jahr 1979 bis zu drei Probeerhebungen unter 
Einbeziehung aller Erhebungsteile durchgeführt wer

-
den.  

(2) Die Probeerhebungen erfolgen in ausgewähl-
ten Erhebungsbereichen, die so abzugrenzen sind, 
daß höchstens 25 000 Haushalte und höchsten 5 000 
Arbeitsstätten jeweils in die Erhebungen einbezo-
gen werden. 

(3) Die Probeerhebungen können erfassen: 

1. in § 2 genannte Tatbestände bei den Haushalten 
und Personen; 

2. in § 3 Abs. 2 genannte Tatbestände bei den Ge-
bäuden und anderen Bauwerken; 

3. in § 3 Abs. 3 genannte Tatbestände bei den Woh-
nungen; 

4. in § 4 genannte Tatbestände bei den Arbeitsstät-
ten und Unternehmen. 

(4) Befragt werden bei den Probeerhebungen: 

1. zur Volks- und Berufszählung die in § 5 Nr. 1 
genannten Personen; 

2. zu den gebäudestatistischen Fragen die in § 5 
Nr. 2 genannten Personen; 

3. zu den wohnungsstatistischen Fragen die in § 5 
Nr. 3 genannten Personen; 

4. zur Arbeitsstättenzählung die in § 5 Nr. 4 ge-
nannten Personen. 

(5) Die Erteilung der Auskünfte bei den Probeer-
hebungen ist freiwillig. Die Auskünfte dürfen nur 
für den in Absatz 1 genannten Zweck verwendet 
werden. 

§ 11 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im L and Ber-
lin. 

§ 12 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überblick 

Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählungen bilden 
in der Bundesrepublik Deutschland wie in allen Län-
dern ein Kernstück der statistischen Bestandsaufnah-
me. Angaben über den neuesten Stand der Bevölke-
rung, ihre räumliche Verteilung und ihre Zusam-
mensetzung nach demographischen und sozialen 
Merkmalen sowie über ihre wirtschaftliche Betäti-
gung sind unentbehrliche Grundlagen für gesell-
schafts- und wirtschaftspolitische Entscheidungen des 
Bundes, der Länder und Gemeinden. Rechtsvorschrif-
ten nehmen auf Zählungsergebnisse Bezug. Auch die 
Parteien, die Tarifpartner, die Wirtschafts- und Be-
rufsverbände und sonstige wichtige Gruppen des 
öffentlichen Lebens sind bei vielen Fragen auf die 
Zählungsergebnisse angewiesen. Das gleiche gilt für 
die Wissenschaft. Die Zählungsdaten sind ferner 
Ausgangspunkt für die Fortschreibung der laufenden 
Entwicklung und Auswahlgrundlage für gesetzlich 
angeordnete Erhebungen auf Stichprobenbasis. Die 
Notwendigkeit einer in größeren zeitlichen Abstän-
den durchzuführenden Volkszählung findet auch in 
der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften Nr. 
73/403 vom 22. November 1973 und in einer Emp-
fehlung der Vereinten Nationen ihre Bestätigung. 

Die letzte Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 
fand in der Bundesrepublik Deutschland am 27. Mai 
1970 statt. Ihre Ergebnisse sind durch die in der Zwi-
schenzeit eingetretenen Veränderungen der demo-
graphischen, sozialen, beruflichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse überholt. Die Zählung 1981 soll 
aktuelle Unterlagen über den Stand der Bevölkerung 
und ihre Struktur sowie Angaben über den Bestand 
und die Struktur der nichtlandwirtschaftlichen Ar-
beitsstätten und Unternehmen und dazu seit langem 
auch wieder über die Gebäude und Wohnungen lie-
fern. Die zu erhebenden Daten sind zur Entlastung 
der  Auskunftspflichtigen und zur Minimierung der 
Kosten auf das unbedingt Notwendige beschränkt. 

Die gemeinsame Durchführung einer Volks- und Be-
rufszählung mit gebäude- und wohnungsstatistischen 
Feststellungen und einer Zählung der nichtlandwirt-
schaftlichen Arbeitsstätten und Unternehmen (Ar-
beitsstättenzählung) empfiehlt sich, da die Verknüp-
fung in einer Erhebungsorganisation einen erheb-
lichen Einsparungs- und Rationalisierungseffekt be-
deutet. Die Verbindung garantiert auch gut abge-
stimmte Ergebnisse. Sie gestattet ferner die Anwen-
dung modernster methodischer und technischer Ver-
fahren bei der gesamten Durchführung der Zählung. 
Damit wird erreicht, daß Zeit und Kosten gespart 
werden und die Informationen möglichst rasch vor-
liegen. 

IL Zählungsteile 

1. Die Volks- und Berufszählung 

Mit der Volks- und Berufszählung wird ein vielfäl-
tiges Strukturbild der Bevölkrung in tiefer regiona-
ler Gliederung gewonnen. Ihre Ergebnisse sind ins-
besondere Unterlage für zahlreiche Verwaltungs-
zwecke. So ist allein schon die Einwohnerzahl z. B. 
für die Stimmen der Länder im Bundesrat, für die 
Abgrenzung der Bundestagswahlkreise, für den Fi-
nanzausgleich, für die Größe der Gemeindeparla-
mente u. v. a. m. von Bedeutung. Für das Land Baye rn 

 wurden etwa 100 Rechtsvorschriften gezählt, die auf 
die Bevölkerung Bezug nehmen. Die Ergebnisse der 
Volks- und Berufszählung bilden außerdem die 
Grundlage für vielfältige demographische, arbeits-
marktpolitische, soziale, raumordnungspolitische und 
bildungsplanerische Analysen und Maßnahmen. 
Schließlich liefern die Volkszählungsergebnisse die 
Basis für die gesetzlich angeordnete Bevölkerungs-
fortschreibung und die Auswahlgrundlage für den 
Mikrozensus. 

Im Gegensatz zur Volks- und Berufszählung 1970 ist 
für 1981 nicht vorgesehen, einen Teil der Fragen nur 
einer repräsentativen Auswahl der Bevölkerung zu 
stellen. Anders als 1970 ist 1981 für ein solches Ver-
fahren keine Auswahlgrundlage verfügbar. Ihre Be-
schaffung wäre mit erheblichen Kosten verbunden 
gewesen; ein Verzicht auf eine zusätzliche repräsen-
tative Erhebung wurde auch im Hinblick auf den 
stark reduzierten Fragenkatalog ermöglicht. 

2. Die gebäudestatistischen Fragen 

Die gebäudestatistischen Fragen liefern Angaben 
über alle Gebäude mit den zugehörigen Grundstük-
ken; die letzte Zählung aller Gebäude fand 1950 
statt. Zugleich werden erstmals Daten über die 
Grundstücke mit anderen Bauwerken gewonnen. Die 
gebäudestatistischen Fragen sind auf Tatbestände 
und Merkmale beschränkt, die in erster Linie für im 
ganzen Bundesgebiet interessierende regionale und 
städtebauliche Auswertungszwecke und als Basis für 
die gesetzlich angeordnete Fortschreibung der Ge-
bäude benötigt werden. 

3. Die wohnungsstatistischen Fragen 

Die wohnungsstatistischen Fragen bezwecken, Um-
fang und Struktur des Wohnungsbestandes regional 
tief gegliedert zu erfassen. Zusammen mit den be-
völkerungsstatistischen Angaben läßt sich auch die 
Belegung der Wohnungen feststellen. Besondere Be-
deutung haben die Angaben über die Größe der 
Wohnungen, gemessen an der Fläche und der Zahl 
der Räume, und über die Ausstattung. Wesentliche 
weitere Hinweise für die richtige Einschätzung des 
zur Verfügung stehenden Wohnungsbestandes sind 
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aus den  Angaben über leerstehende Wohnungen 
nach Art, Größe, Alter, Ausstattung und Dauer des 
Leerstehens sowie aus der Frage nach nicht ständig 
bewohnten Wochenend- und Ferienwohnungen zu 
erwarten. Die Mietangaben liefern Unterlagen für 
die Beurteiung der Mietenbelastung. Die mit den 
wohnungsstatistischen Fragen ermittelten Tatbe-
stände bilden zugleich die Basis für die gesetzlich 
angeordnete Fortschreibung des Wohnungsbestan-
des. 

4. Die Arbeitsstättenzählung 

Die Arbeitsstättenzählung erstreckt sich als Rahmen-
zählung auf alle Wirtschaftsbereiche (mit Ausnahme 
der Landwirtschaft). Eine Zählung der Betriebe in der 
Land- und Forstwirtschaft findet 1979, für spezielle 
Bereiche (Weinbau, Gartenbau, Binnenfischerei) in 
den  darauffolgenden Jahren statt. Die Arbeitsstätten-
zählung liefert in fachlicher und regionaler Gliede-
rung einen Überblick über Zahl und Größe der Ar-
beitsstätten und Unternehmen und über deren 
Rechtsform. Der Umfang des Erhebungsprogramms 
beschränkt sich auf die Erfordernisse, die sich aus 
der Arbeitsstättenzählung als einer Rahmenzählung 
ergeben. Nur die  Arbeitsstättenzählung stellt aber 
auch Angaben für solche Bereiche zur Verfügung, 
die nicht oder nur lückenhaft durch andere Statisti-
ken erfaßt werden (z. B. Dienstleistungsbereich, Or-
ganisationen ohne Erwerbscharakter). Die Ergeb-
nisse der Arbeitsstättenzählung sind insbesondere 
für die Raumordnung, die Landes- und Regionalpla-
nung, die Strukturpolitik, die Arbeitsmarktpolitik 
und die Verkehrspolitik eine außerordentlich wert-
volle Informationsbasis. Darüber hinaus bilden die 
anfallenden Unterlagen Grundlagen für nachgehende 
Bereichserhebungen. 

B. Besonderer Teil 

Zu § i 

Für die Wahl des Zählungstermins (20. Mai 1981) 
ist maßgebend, daß im Jahr 1981 voraussichtlich 
keine Bundestags- oder Landtagswahlen und auch 
keine Wahlen zum Europäischen Parlament stattfin-
den. Somit wird eine zu starke Belastung der Gemein-
den, welche die Hauptlast des Erhebungsgeschäftes 
zu tragen haben, vermieden. Der Zählungstermin 
fällt ferner in die Schulzeit und das laufende Ho ch

-schulsemester. Schüler und Studenten befinden sich 
demzufolge an dem für ihre Zuordnung zur Be-
völkerung maßgeblichen Wohnort. Die Erhebung 
liegt auch vor der Haupturlaubs- und Erntezeit. 
Schließlich gewährleistet der vorgesehene Zählungs-
stichtag eine gute Vergleichbarkeit mit den Ergeb-
nissen der etwa zum glei chen Zeitpunkt durchgeführ-
ten Zählungen 1961 und 1970. 

Mit Probeerhebungen wird die Möglichkeit geschaf-
fen, die organisatorisch-technischen Vorbereitungen 
für alle genannten Zählungsteile zu testen. 

Wie die Erfahrung gezeigt hat, sind auch Wiederho

-

lungsbefragungen nach Abschluß der Zählung not

-

wendig, um die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit 
der Zählungsergebnisse beurteilen zu können. 

Zur Erleichterung des organisatorischen Ablaufs der 
Zählung sind Gebäudevorerhebungen zulässig. Sie 
sind ab Herbst 1980, also etwa ein halbes Jahr vor 
der Zählung, vorgesehen und richten sich an die 
Gebäudeeigentümer. Das die Gebäudeeigentümer oft 
nicht am Ort wohnen und häufig für viele Gebäude 
Auskunft geben. müssen, ist die Gebäudevorerhe-
bung eine wesentliche Voraussetzung für die termin-
gerechte und gründliche Durchführung der Zählung. 

Zu § 2 

Die Bestimmungen des § 2 enthalten den Katalog 
der Tatbestände und Merkmale, die bei der gesam-
ten Bevölkerung erfaßt werden. 

Nummer 1 umfaßt Angaben, die seit jeher zum Pro-
gramm von Volkszählungen gehörten und den Ver-
gleich mit den vorangegangenen Zählungen ermög-
lichen. Sie sind für zahlreiche Auswertungszwecke 
entweder unmittelbar oder mittelbar — in Verbin-
dung mit weiteren Erhebungsmerkmalen — von 
grundlegender Bedeutung, insbesondere als aktuelle 
Basis für die Bevölkerungsfortschreibung nach Ge-
schlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörig-
keit auf Grund von § 6 des Gesetzes über die Stati-
stik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschrei-
bung des Bevölkerungsstandes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 29 — 3, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch 
Gesetz vom 6. Januar 1971 (BGBl. I S. 9). Darüber 
hinaus spielen sie für zahlreiche wichtige demogra-
phische Untersuchungen eine Rolle, so z. B. für die 
Feststellung der Bevölkerung im schulpflichtigen, im 
erwerbsfähigen, im Rentenalter u.dgl., für die Auf-
stellung von Heirats- und Sterbetafeln und für Be-
völkerungsvorausschätzungen. Schließlich sind die 
Ergebnisse als Auswahlgrundlage für den Mikrozen-
sus nach dem Gesetz vom 15. Juli 1975 (BGBl. I 
S. 1909) von Bedeutung. 

Die Ergebnisse über die Religionszugehörigkeit sind 
eine wichtige Information für die Kirchenverwaltun-
gen und für sozioökonomische Betra chtungen. 

Die Frage nach der Staatsangehörigkeit dient ledig-
lich der Feststellung der deutschen oder nichtdeut-
schen Staatsangehörigkeit. 

Zur Vermeidung von Doppelzählungen ist es erfor-
derlich, nach dem Vorhandensein weiterer Wohnun-
gen bzw. nach dem Wohnungsstatus in der angege-
benen Form zu fragen (Nummer 2). 
Die Frage nach dem überwiegenden Lebensunterhalt 
(Nummer 3) ermöglicht es, die gesamte Bevölkerung 
nach der überwiegenden Quelle des Lebensunter-
halts, und zwar nur nach allgemeinen Kategorien zu 
gliedern und dabei insbesondere wi rtschaftlich ei-
genständige Personen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Erwerbstätigkeit, Rente, eigenes 
Vermögen usw. von den wirts chaftlich  abhängigen. 
Personen (mit überwiegendem Lebensunterhalt durch 
Angehörige) zu trennen. 

Angaben über die Beteiligung am Erwerbsleben usw. 
(Nummer 4) liefern Unterlagen über den Umfang 
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und die voraussichtliche Weiterentwicklung des Ar-
beitskräftepotentials nach Alter, Geschlecht und 
Familienstand. 

Durch Ausbildungsfragen (Nummer 5) werden das 
Ausbildungsnivenau (höchster Schulabschluß) und 
die Qualifikation (Fachrichtung bei Ausbildung an 
berufsbildenden Schulen und Hochschulen) sowie die 
praktische Berufsausbildung (erlernter Beruf) der Be-
völkerung festgestellt. Diese Tatbestände sind vor 
allem für die Bildungsplanung, aber auch für den Ar-
beitsmarkt von Bedeutung, z. B. für Überlegungen 
zu den Erfordernissen eines dem Arbeitsmarkt ent-
sprechenden Angebots an qualifizierten Arbeitskräf-
ten oder für die Berechnung des Ersatzbedarfs für 
Personen mit bestimmter beruflicher Qualifikation, 
die aus Alters- und sonstigen Gründen aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden. 

Mit den auf die Wege zwischen Wohnung und Ar-
beits- bzw. Ausbildungsstätte (Pendelwanderung) 
bezogenen Fragen (Nummer 6) werden verkehrsmä-
ßige und wirtschaftliche Verflechtungen festgestellt. 
Die Ergebnisse dienen der Lösung verkehrsplaneri-
scher Fragen, bieten aber auch wesentliche Anhalts-
punkte für die Abgrenzung von Planungsregionen, 
Stadtregionen, Arbeitsmarktregionen, Verkehrsre-
gionen usw. Mit Hilfe der Angabe über die Betei-
ligung am Erwerbsleben und den Schulbesuch (Num-
mer 4) ist es möglich, zwischen „Berufs- und Ausbil-
dungspendlern" zu unterscheiden und für diese 
Pendler auch die Belastung durch den Zeitaufwand 

, für den Weg zur Arbeits- und Ausbildungsstätte 
festzustellen. 

Mit der Feststellung der Erwerbs- und Berufstätig-
keit (Nummer 7) werden in erster Linie Angaben 
zur Untersuchung der Struktur des Arbeitsmarktes 
gewonnen. Ergänzend werden Fragen gestellt, die 
der Untersuchung der Sozialstruktur dienen. 

Die Berufszählung ist die einzige Quelle, die detail-
lierte Angaben über die Berufe aller Erwerbstätigen 
liefert. Durch die Verknüpfung dieser Daten mit den 
Angaben über Ausbildung (Nummer 5) und Bran-
chenzugehörigkeit des  Beschäftigungsbetriebes 
wird die Grundlage für. zahlreiche Analysen der Er-
werbstätigkeit und des Arbeitsmarktes sowie für 
Prognosen und Bedarfsrechnungen geschaffen. Be-
sondere Bedeutung kommt hierbei der Untergliede-
rung der Berufszugehörigen nach Wirtschaftszwei-
gen zu, aus der z. B. die Branchenabhängigkeit ein-
zelner Berufe zu entnehmen ist. 

Um ein möglichst vollständiges Bild der Erwerbstä

-

tigkeit zu erhalten, wird auch nach Nebentätigkei

-

ten gefragt (Nummer 7). Diese Frage ist auch aus 
methodischen Gründen erforderlich. Da Erwerbstä-
tige mit geringfügiger Tätigkeit die Frage nach der 
Erwerbstätigkeit häufig verneinen, dafür aber ange-
ben, eine Nebentätigkeit auszuüben, kann mit die-
ser Frage zu einer vollzähligen Erfassung der Er-
werbstätigen beigetragen werden. 

Die Unterscheidung zwischen Personal bzw. Ange-
hörigen des Personals und Insassen liefert Anhalts-
punkte über die Belegung der Anstalten (Num-
mer 8). 

Zu § 3 

Diese Vorschrift enthält den Katalog der gebäude- 
und wohnungsstatistischen Fragen, die bei der 
Volks- und Berufszählung gestellt werden. Es sind 
alle Gebäude und anderen Bauwerke, die städte-
baulich relevant sind, sowie alle Wohnungen zu er-
fassen. 

Mit den Flächen- und Nutzungsangaben sind erst-
malig Merkmale in eine Totalzählung aufgenom-
men worden, die Aussagen über die Bebauungsver-
hältnisse zulassen. Es soll eine Gesamtdarstellung 
der im Bundesgebiet vorhandenen städtebaulichen 
Substanz im örtlichen Vergleich erreicht werden. 

Daneben stehen traditionelle Angaben über Eigen-
tümer, Baujahr und Geschoßzahl. Sie dienen — vor-
rangig zusammen mit wohnungsstatistischen Fest-
stellungen — zahlreichen Auswertungszwecken 
und dem Vergleich mit früheren Erhebungen sowie 
der gesetzlichen angeordneten Fortschreibung des 
Gebäudebestandes. 

Die wohnungsstatistischen Feststellungen betreffen 
ausschließlich traditionelle Merkmale, die auch 
dem Vergleich mit früheren Erhebungen und der 
Fortschreibung des Wohnungsbestandes dienen. Sie 
werden regional und nach Bevölkerungsgruppen 
ein Bild von der Wohnungsversorgung nach Quan-
tität und Qualität und von der Höhe der Mieten 
vermitteln. Der Erhebung liegt der übliche Mietbe-
griff der Statistik zugrunde. Danach umfaßt die mo-
natliche Miete auch die üblichen Aufwendungen 
für öffentliche Leistungen (Kanalisation, Straßenrei-
nigung, Müllabfuhr) sowie für Schornsteinreini-
gung, Treppenhausbeleuchtung u. ä., also die soge-
nannten Nebenkosten, nicht aber die Umlagen für 
Heizung, Warmwasserbereitung usw. Außerdem 
sollen die wohnungsstatistischen Ergebnisse Ver-
sorgungsengpässe und die Bestände an leerstehen-
den Wohnungen sichtbar machen. 

Zu §4 

Diese Vorschrift enthält das Fragenprogramm der 
Arbeitsstättenzählung 1981, das weitgehend demje-
nigen aus dem Jahre 1970 entspricht. Neben den 
üblichen Fragen über Unternehmen, Arbeitsstätten, 
Beschäftigte und Rechtsform werden zusätzlich ei-
nige weitere Sachverhalte wie — insbesondere für 
Zwecke der Raumordnung und Regionalplanung — 
das Eröffnungsjahr der Arbeitsstätte und der Grund 
der Eröffnung (Neuerrichtung oder Standortverla-
gerung) erfaßt. Zur Gewinnung städtebaulicher 
Grunddaten sind außerdem die „mobilen" (nicht am 
Betriebsstandort tätigen) Arbeitskräfte in das Fra-
genprogramm aufgenommen worden. Um für das 
„Handwerk" neuere Daten bereitzustellen — die 
letzte Handwerkszählung fand 1977 statt soll 
diesmal auch die Handwerkseigenschaft angegeben 
werden. Wie erstmals 1970 wird wiederum die 
Summe der Löhne und Gehälter des vorhergehen-
den Kalenderjahres erfragt, die sich als wertvolle 
Information erwiesen hat. Sie gibt wichtige Auf-
schlüsse darüber, in welchem Maß die wirtschaftli-
che Situation der Regionen von dem strukturellen 
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Gewicht und der wirtschaftlichen Entwicklung ein-
zelner Wirtschaftsbereiche abhängt. Durch die Auf-
nahme der Frage nach dem Gesamtumsatz sollen 
wie in der Arbeitsstättenzählung 1950 wichtige Kri-
terien für die Messung der wirtschaftlichen Lei-
stung der einzelnen volkswirtschaftlichen Bereiche 
gewonnen werden. 

Die Aufnahme der Umsatzfrage dient auch der Ent-
lastung und besseren zeitlichen Verteilung der ge-
planten Zensen in bestimmten Bereichen. Es ist ge-
plant, die Zählungen im Produzierenden Gewerbe 
sowie im Handel und Gastgewerbe zunächst in den 
Jahren 1979/80, dann in den Jahren um 1985 und 
anschließend in zehnjährigem Abstand (in den mit 
„5" endenden Jahren) durchzuführen. Wegen des 
damit verbundenen Informationsverlustes sollen die 
in zehnjährlichem Abstand (in den mit „0" endenden 
Jahren) stattfindenden Arbeitsstättenzählungen um 
die Frage nach dem Umsatz erweitert werden. 

Die Frage nach ausländischen Arbeitskräften soll in 
Verbindung mit anderen in der Arbeitsstättenzäh-
lung erhobenen Daten wichtige Strukturmerkmale 
zur Ausländerbeschäftigung liefern, die auf anderen 
Wegen nicht zu erhalten sind. Außerdem dienen 
diese Zahlen notwendigen Vergleichszwecken und 
der Abstimmung mit anderen Statistiken. Die Anga-
ben zu der Frage nach Telefonanschlüssen und 
Sprechstellen sollen der Deutschen Bundespost 
Aufschluß darüber geben, wie die Arbeitsstätten 
nach Wirtschaftszweigen und Größe (Zahl der Be-
schäftigten) mit Sprechstellen ausgestattet sind. 
Diese Informationen, über die die Deutsche Bundes-
post im Rahmen ihrer Geschäftsstatistik keine Anga-
ben erhält, sollen als Unterlage für Entwicklungs- 
und Ausbauplanungen der Fernmeldenetze dienen, 
insbesondere bezüglich neuer Techniken (z. B. für 
Breitbandübertragungswege), für die in Zukunft 
umfangreiche Mittel investiert werden müssen. 

Zu §5 

In dieser Vorschrift wird der Kreis der Personen 
bestimmt, die für die Zählungsangaben auskunfts-
pflichtig sind. Er ist für die einzelnen Zählungsteile 
unterschiedlich abgegrenzt und richtet sich danach, 
wer zu den Sachverhalten am besten Auskunft ge-
ben kann. 

Für die Volks- und Berufszählung sind alle volljäh-
rigen oder einen eigenen Haushalt führenden min-
derjährigen Personen auskunftspflichtig. Ein Teil 
der in Gemeinschaftsunterkünften, Anstalten und 
ähnlichen Einrichtungen wohnenden Personen kann 
aus 'Alters- oder Gesundheitsgründen die Fragen 
nicht persönlich beantworten. Für sie müssen die 
Leiter der Einrichtungen Auskunft geben. 

Im Regelfall wird für die Angaben über die Woh-
nungen der Inhaber befragt. Bei nichtbewohnten 
Wohnungen ist der Gebäudeeigentümer oder -besit-
zer auskunftspflichtig. 

Bei den Angaben, die zuverlässig nur vom Gebäu-
deeigentümer gemacht werden können, sollen an-
stelle des Eigentümers beim Vorliegen entsprechen-
der Verhältnisse auch die Besitzer herangezogen 

werden können oder die Personen, die wirtschaft-
lich oder rechtlich eine dem Eigentümer vergleich-
bare Stellung haben sowie deren Vertreter oder 
Verwalter. 

Bei der Abeitsstättenzählung obliegt die Auskunfts-
pflicht für Arbeitsstätten und Unternehmen den In-
habern oder Leitern. 

Zu § 6 

Die eindeutige Verpflichtung jedes Deutschen vom 
vollendeten 18. Lebensjahr an zur Übernahme der 
ehrenamtlichen Zählertätigkeit ist im Hinblick auf 
die große Anzahl der bei Durchführung des Geset-
zes erforderlichen rd. 600 000 Zähler notwendig. 

Zu §7 

Die Vorschrift bedeutet für die Behörden von Bund, 
Ländern und Gemeinden sowie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts eine Verpflichtung, die angefor-
derte Zahl von Bediensteten für die Zählertätigkeit 
zur Verfügung zu stellen. Von dieser Verpflichtung 
ausgenommen sind lediglich öffentliche Dienste, 
deren lebenswichtige Tätigkeit keine Unterbre-
chung erlaubt. Eine Freistellung von der Zählertä-
tigkeit kann hierbei jedoch nur für die zum techni-
schen Betrieb unbedingt notwendigen Personen 
verfügt werden. 

Zu § 8  

Diese Vorschrift sieht eine Verpflichtung der für 
die Grundsteuer zuständigen Stellen der Gemeinden 
vor, die für die Erhebung der gebäudestatistischen 
Fragen erforderlichen Adressen der Eigentümer den 
Erhebungsstellen zur Verfügung zu stellen. 

Zu §9 

Diese Bestimmung sieht Ausnahmen von der für die 
Bundesstatistik grundsätzlich für alle Einzelanga-
ben geltenden gesetzlichen Geheimhaltungspflicht 
vor. Im einzelnen ist festgelegt, welche Einzelanga-
ben für welche Zwecke außerhalb der Statistischen 
Ämter verwendet werden dürfen. Dabei wird den 
Anforderungen des - Datenschutzes Rechnung getra-
gen. 

Absatz 1 Satz 1 gestattet den Gemeinden, bestimmte 
Angaben aus den Erhebungsunterlagen mit den Ein-
wohnerverzeichnissen zu vergleichen und zu deren 
Berichtigung zu verwenden. Der vorgesehene „Ab-
gleich" ausgewählter Personendaten der Volkszäh-
lung mit dem Inhalt der Einwohnerverzeichnisse ist 
auch geeignet, die Vollständigkeit der Zählungser-
gebnisse festzustellen und ggf. durch Nacherhebun-
gen zu verbessern und eine Übereinstimmung der 
sehr wichtigen Angabe über die Wohnungsan-
schriften mit dem Inhalt der Einwohnerverzeichnis-
se zu erzielen. Nach Satz 2 ist es den Gemeinden 
ausdrücklich untersagt, Erkenntnisse aus den statis-
tischen Einzelangaben unmittelbar oder mittelbar 
gegen den Auskunftspflichtigen oder sonst Betroffe-
nen zu verwenden.  
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Absatz 2 regelt die Übermittlung von Einzelanga-
ben an die fachlich zuständigen obersten Bundes- 
und Landesbehörden sowie an die von ihnen be-
stimmten Stellen, soweit diese Einzelangaben von 
den Empfängern zur rechtmäßigen Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben benötigt 
werden. Dabei müssen die Angaben über den Na-
men der befragten Personen, Arbeitsstätten und 
Unternehmen unkenntlich gemacht werden. Die 
von den obersten Bundes- und Landesbehörden be-
stimmten Stellen können Einzelangaben nur nach 
Maßgabe der ihnen von diesen Behörden zur Erfül-
lung übertragenen Aufgaben erhalten. Bei einer 
Übermittlung von Einzelangaben an die bestimmten 
Stellen sind außerdem die Angaben über Religions-
zugehörigkeit, Löhne, Gehälter und Umsätze zu lö-
schen. 

Die Statistischen Ämter haben bei der Anforderung 
von obersten Bundes- und Landesbehörden oder 
den von ihnen bestimmten Stellen lediglich zu prü-
fen, ob die ersuchende Stelle für die Aufgabe zu-
ständig ist, zu deren rechtmäßigen Erfüllung die 
Daten benötigt werden. Die ersuchende Stelle dage-
gen hat selbst zu verantworten, daß die Kenntnis 
der angeforderten Daten für die rechtmäßige Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei Übermitt-
lungsersuchen durch von obersten Bundes- und 
Landesbehörden bestimmten Stellen hat das beauf-
tragende Ressort die Verantwortung für die Recht-
mäßigkeit des Ersuchens zu tragen. 

Absatz 3 ermöglicht, das mit Hilfe der Gemeinden 
erhobene Zahlenmaterial auch dem kommunalen 
Bereich für bestimmte Verwaltungszwecke zur Ver-
fügung zu stellen. Die Gemeindeverbände umfas-
sen, wie schon bei der Volkszählung 1970, neben 
Verwaltungsgemeinschaften (Bayern), Samtgemein-
den (Niedersachsen), Ämtern (Schleswig-Holstein), 
Landschaftsverbänden (Nordrhein-Westfalen) auch 
Landkreise, Verbandgemeinden (Rheinland-Pfalz), 
Bezirksverbände u. ä. Bei der Übermittlung müssen 
die Angaben über Religionszugehörigkeit, Löhne, 
Gehälter und Umsätze des Auskunftspflichtigen un-
kenntlich gemacht werden. Unter Berücksichtigung 
einer möglichst weitgehenden Wahrung schutzwür-
diger Interessen der Betroffenen können die in die-
sem Absatz genannten empfangsberechtigten Stel-
len nur Einzelangaben von Befragten ihres Zustän-
digkeitsbereichs und unter der Voraussetzung er-
halten, daß die Statistischen Ämter zur Aufberei-
tung des statistischen Materials zu dem gewünsch-
ten Zweck nicht selbst in der Lage sind. 

Für wissenschaftliche Zwecke wird nach Absatz 4 
die Übermittlung statistischer Einzelangaben ohne 
Namen und Anschrift und ohne die Angaben über 
Religionszugehörigkeit, Löhne,, Gehälter und Um-
sätze zugelassen, soweit die Statistischen Ämter 
zur Aufbereitung des statistischen Materials zu 
dem gewünschten Zweck nicht selbst in der Lage 
sind. Bei der Übermittlung von Einzelangaben dür-
fen schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht 
beeinträchtigt werden. 

In Absatz 5 wird ausdrücklich klargestellt, daß die 
Verwertung der übermittelten Einzelangaben nur 
im Rahmen der nach diesem Gesetz zugelassenen 

Verwendungszwecke, die im Einzelfall bei der 
Übermittlung festgelegt sind, erfolgen darf. Da-
durch soll insbesondere die Verwendung für steuer-
liche Zwecke und zu belastenden Verwaltungsak-
ten ausgeschlossen werden. 

Die Veröffentlichung bzw. Bereitstellung von Ein-
zelangaben wird nur hinsichtlich der in Absatz 6 
genannten Tatbestände gestattet. Damit unterliegen 
die Angaben zu den tätigen Personen der Arbeits-
stätten und Unternehmen einschließlich ihrer Nie-
derlassung nicht der Geheimhaltung. 

In Absatz 7 wird ausdrücklich bestimmt, daß sich 
die Pflicht zur Geheimhaltung von Einzelangaben 
auch auf die Personen erstreckt, die bei Stellen be-
schäftigt sind, denen nach den vorstehenden Absät-
zen Einzelangaben zugeleitet werden. 

Die Regelung in Absatz 8 trägt dem Gedanken 
Rechnung, durch Zusatzaufbereitungen für besonde-
re Problemstellungen Bundesergebnisse im Rahmen 
einer flexiblen Programmplanung zu erzielen. 

Zu 10 

Auf Grund der Erfahrungen bei den Probezählun-
gen zur Volkszählung 1970 und zur geplanten Ge-
bäude- und Wohnungszählung 1975 erscheint für 
die Zählung 1981 eine Probeerhebung ausreichend. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß 
auf Grund der noch nicht voll absehbaren Entwick-
lung auf dem Markt für Datenaufnahme- und Da-
tenverarbeitungsgeräte zusätzliche Probeerhebun

-

gen erforderlich werden. Die zunächst vorgesehene 
Probezählung soll der Erprobung der Fragebogen 
und der Erprobung der Zählungsorganisation die-
nen. Es sind der Gesamtablauf der Zählung unter 
besonderer Berücksichtigung der organisatorischen 
Verknüpfung der einzelnen Zählungsteile und die 
vorgesehenen Methoden zur Zusammenführung der 
Daten aus den verschiedenen Zählungsteilen zu te-
sten. 

Die Probeerhebung muß so rechtzeitig durchgeführt 
werden, daß ausreichende Zeit für die Auswertung 
und Erfahrungen besteht und ihre Ergebnisse noch 
Eingang in die konkreten Vorbereitungen für die 
Hauptzählung finden können. Es sollen maximal 
25 000 Haushalte — das sind etwa 0,1 v. H. der Be-
völkerung — und 5 000 Arbeitsstätten befragt wer-
den  (Absatz 2). 

In Absatz 4 ist bestimmt, wer zu den einzelnen An-
gaben nach den §§ 2 bis 4 befragt werden kann. Die 
Auskunftserteilung ist im Rahmen der Probeerhe-
bung freiwillig (Absatz 5). 

Zu §11 

Es handelt sich um die übliche Berlin-Klausel. 

Zu 12  

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes. 
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C. Kosten 

Die Kosten der Volks-, Berufs- und Arbeitsstätten-
zählung einschließlich der Gebäudeerhebung und 
der wohnungsstatistischen Fragen sowie der erfor-
derlichen Probeerhebungen sind nach einer mit den 
Statistischen Landesämtern abgestimmten Kalkula-
tion des Statistischen Bundesamtes mit 254,3 Mil-
lionen DM (Kostenstand: 1. Februar 1977) zu ver-
anschlagen: 

Von diesem Betrag entfallen 

auf den Bund 	30,9 Millionen DM 

auf die Länder 	223,4 Millionen DM. 

Die Begrenzung auf ein Kostenvolumen von insge-
samt 254,3 Millionen DM ist bei zusätzlicher Erfas-
sung gebäude- und wohnungsstatistischer Angaben 
nur möglich, weil das Erhebungs- und Aufberei-
tungsprogramm der Volks- und Berufszählung ge-
genüber dem der letzten Zählung erheblich einge-
schränkt wurde. 

Die o. a. Gesamtkosten verteilen sich, gegliedert 
nach Personal- und Sachkosten, auf die einzelnen 
Jahre wie folgt (in 1 000 DM) : 

Bereich davon entfallen auf die Jahre 

Kostenart 
insgesamt 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 ff. 

Statistisches Bundesamt 

personell 	  24 300 558 1 615 2 123 3 303 3 539 13 162 

sächlich 	   6 600 148 335 577 897 961 3 682 

zusammen 	 30 900 706 1 950 2 700 4 200 4 500 16 844 

Statistische Landesämter 

personell 	  165 618 — 3 493 5 138 61 314 67 300 27 973 

sächlich 	  57 357 — 1 492 11 675 15 468 20 363 8 759 

zusammen 	„ 	 223 375 — 4 985 16 813 76 782 88 063 36 332 

Statistisches Bundesamt 
und 
Statistische Landesämter 
zusammen 

personell 	  189 918 558 5 108 7 261 64 617 71 239 41 135 

sächlich 	  64 357 148 1 827 12 252 16 365 21 324 12 441 

zusammen 	  254 235 706 6 935 19 513 80 982 92 563 53 576 

Die dem Statistischen Bundesamt entstehenden Ko-
sten sind in der Haushalts- und Finanzplanung be-
rücksichtigt. 

Nach einer Schätzung der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände betragen die Kosten, 
die den Gemeinden und Kreisen aus der Durchfüh-
rung des Gesetzes entstehen, rd. 174 Millionen DM. 

D. Abweichendes Votum der kommunalen 
Spitzenverbände 

Die kommunalen Spitzenverbände haben im Rah-
men ihrer Beteiligung nach § 25 GGO II Änderungs- 
und Ergänzungswünsche vorgetragen (z. B. Aufnah-
me folgender Merkmale: „Nettoeinkommen der 
Haushaltsmitglieder", „Zum Haushalt gehörende 
Personenkraftfahrzeuge", „Ver- und Entsorgung des 
Grundstücks", „Beheizungsart der Gebäude sowie 
die verwendeten Heizungsstoffe", „Beheizung der 
Wohnung", „Höhe der Vergütung für Sonderleistun-
gen, Höhe der finanziellen Vorausleistungen des 
Mieters und deren Auswirkung auf die Miete", „Be-
triebsnummer der Bundesanstalt für Arbeit" ; Steuer-
freiheit der Zählerentschädigung, Angaben aus der 
Arbeitsstättenzählung zum Abgleich mit den An-
gaben der Gewerbekartei). 

Überdies vertreten die kommunalen Spitzenverbän-
de  die Auffassung, daß den Gemeinden (GV) als 
Auskunftsberechtigten im Sinne des § 12 des Geset-
zes über die Statistik für Bundeszwecke die Erhe-
bungsunterlagen und Einzelangaben der nach den 
§§ 2 bis 4 des Gesetzentwurfes erfragten Sachver-
halte für eigene statistische Aufbereitungen von 

den Statistischen Landesämtern zur Verfügung zu 
stellen sind. 

Ferner fordern die kommunalen Spitzenverbände 
die Gewährung von Finanzzuweisungen des Bundes 
an die Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, 
die den Ländern und Gemeinden (GV) durch die 
Durchführung der Volkszählung entstehen. 
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Anlage 2 

 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu § 2 Nr. 1 

In § 2 Nr. 1 ist das Wort „Telefonanschluß," zu strei-
chen. 

Begründung 

Bei der notwendigen Begrenzung der Erhebung 
kann auf dieses Merkmal verzichtet werden. 
Zur Ergänzung der Anschrift wird die Telefon-
nummer bei allen Erhebungen angegeben, ohne 
daß diese als Erhebungsmerkmal in den Geset-
zen zu den einzelnen Statistikbereichen aufge-
führt wird. Eine statistische Erfassung und 
Auswertung ist für derart spezifische Zwecke 
nicht vertretbar. Darüber hinaus würde auch 
eine Erfassung der Telefonanschlüsse über die 
Volkszählung nur lückenhafte bzw. ungenaue 
Ergebnisse erbringen können. Adressenanga-
ben sind vielfach unvollständig oder unleser-
lich. Die nicht seltene Identität von Privat- und 
Geschäftsanschluß würde zu Doppelerfassun-
gen im Wohnungsbogen und im Arbeitsstätten

-

bogen führen. 

2. § 2 Nr. 3 

In § 2 Nr. 7 ist nach den Worten „ausgeübte 
Tätigkeit," das Wort „Arbeitszeit," einzufü-
gen. 

Begründung 

Mit der Frage nach der Arbeitszeit soll festge

-

stellt werden, inwieweit Erwerbstätige einer 
Vollzeitbeschäftigung oder einer Teilzeitarbeit 
nachgehen. Die Erfassung der Arbeitszeit bei 
der Volkszählung liefert die Möglichkeit, Un-
tersuchungen über die besondere persönliche 
Situation der Teilzeitbeschäftigten anzustellen 
(Geschlecht, Lebensalter, Familienstand, Kin-
derzahl, Haushaltsgröße, soziale Stellung des 
Ehemannes usw.). Diese Angaben gewinnen an-
gesichts der wachsenden Bedeutung der Teil-
zeitarbeit auch bei Regionaluntersuchungen zu-
nehmend an Gewicht. Da bei der Volkszählung 
1970 bereits die Arbeitszeit erfaßt worden ist, 
sollte bei der künftigen Zählung auf eine weit-
gehende Vergleichbarkeit mit 1970 hingewirkt 
werden. 

3. Zu § 3 

In § 3 Abs. 1 sind die Worte „lage- oder nut-
zungsmäßig" durch das Wort „lagemäßig" zu 
ersetzen. 

Begründung: 

Bauwerke sollen nur in Verbindung mit Gebäu

-

den erfaßt werden, soweit sie sich auf demsel

-

ben Grundstück befinden. Auf den nutzungs-
mäßigen Zusammenhang kann daher verzichtet 
werden. 

Auch das Ziel, möglichst alle umbauten Grund-
stücke, die städtebaulich relevant sind, in die 
Erhebung einzubeziehen, wird durch die Erwei-
terung auf den nutzungsmäßigen Zusammen-
hang nicht erreicht. Bei Garagenbauwerken, 
die sich auf besonderen Grundstücken befin-
den, würde z. B. die einzelne Garage in jeder 
Gebäudeliste erfaßt, das Grundstück mit dem 
Garagenbauwerk selbst aber würde nicht als 
„überbaute Grundstücksfläche" erkennbar. 

4. Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe a 

In § 4 Nr. 1 Buchstabe a sind die Worte „Tele-
fonanschluß und Zahl der Sprechstellen,", „Er

-

öffnungsjahr," und „Angaben über Neuerrich-
tung oder Standortverlagerung," zu streichen. 

Begründung 

Bei einer sinnvollen Begrenzung der Erhebung 
kann auf diese Merkmale verzichtet werden. 
Die Erfassung wesentlich bedeutsamer Tatbe-
stände muß in Folge des Kostenlimits unter-
bleiben. 

Wegen der Merkmale „Telefonanschluß und 
Zahl der Sprechstellen" wird auf die Begrün-
dung des Änderungsvorschlags zu § 2 verwie-
sen. 

Bereits frühere Befragungen nach dem Eröff-
nungsjahr in statistischen Erhebungen führten 
zu keinen verwertbaren Ergebnissen. Ein er-
neuter Versuch bei einer so breit gefächerten 
Rahmenerhebung über alle Wirtschaftsbereiche 
erscheint deshalb nicht gerechtfertigt. 

Entsprechendes gilt für die Erhebungsmerkmale 
„Angaben über Neuerrichtung oder Standort-
verlagerung". Diese Frage wäre nur für Teil-
räume und einige weniger wichtige Wirt-
schaftsbereiche interessant, so daß es nicht 
gerechtfertigt erscheint, diese Merkmale in 
einer alle Flächen- und Wirtschaftsbereiche ab-
deckenden Rahmenerhebung zu erfassen. Bei-
spielsweise lassen sich diese Angaben über die 
neuaufgebauten Karteien für das produzierende 
Gewerbe ohne zusätzlichen Aufwand für das 
gesamte produzierende Gewerbe ermitteln. 

5. Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe b 

a) In § 4 Nr. 1 Buchstabe b sind die Worte 
,,, Zahl der mobilen Arbeitskräfte" zu strei-
chen. 
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Begründung 

Auf die Erfassung der mobilen Arbeitskräfte 
sollte verzichtet werden, weil hier verwert-
bare Ergebnisse angesichts der Abgren-
zungsschwierigkeiten nicht zu erwarten 
sind. Bei einer totalen Arbeitsstättenzäh-
lung verspricht die Erfassung wenig Aus-
sicht auf Erfolg, weil der Begriff „mobile 
Arbeitskräfte" nicht eindeutig ist. Unter 
diesen Begriff lassen sich grundsätzlich so 
verschiedene Personengruppen wie Pendler, 
aber auch an wechselnden Einsatzorten be-
schäftigte Personen, ferner häufig die Ar-
beitsstelle wechselnde Personen, daneben 
auch sogenannte Zeitarbeitskräfte, Kraftfah

-

rer, Vertreter usw. subsumieren. Schließlich 
könnten hierunter auch Personen verstan-
den werden, die gewillt sind, wegen eines 
besseren Arbeitsplatzes den Wohnsitz zu 
wechseln. 

Die Frage kann besser gezielt im Zusam-
menhang mit den Zensen im produzierenden 
Gewerbe gestellt werden. 

b) In § 4 Nr. 1 Buchstab b sind nach dem Wort 
„Betrieb," die Worte „Zahl der Teilzeitbe-
schäftigten," einzufügen. 

Begründung 

Die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
machen die Frage nach den Teilzeitbeschäf-
tigten unverzichtbar. Dieses Merkmal ge-
hörte bereits bei der Erhebung 1970 zu dem 
Frageprogramm. Eine Vergleichsmöglichkeit 
mit den Werten des Jahres 1970 ist in Bran-
chen- und regionaler Differenzierung außer-
ordentlich aufschlußreich. Die Ergebnisse 
sind für eine sinnvolle Arbeitsmarktpolitik 
unentbehrlich. Eine Aufnahme der Frage 
nach Teilzeittätigkeit in den Haushaltsbo-
gen (Wohnortprinzip) löst das hier ange-
sprochene Problem (Teilzeitbeschäftigte 
nach dem Arbeitsortprinzip) nicht. 

6. Zu § 4 Nr. 2 

In § 4 Nr. 2 ist Buchstabe c zu streichen. 

Als Folge sind in § 9 Abs. 2 Satz 2, Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 jeweils die Worte , , , § 4 
Nr. 2 Buchstabe c" zu streichen. 

Begründung 

Die Frage nach dem Umsatz würde zu einer er-
heblichen Verzögerung der Ergebnisse und in 
Folge der zu erwartenden sehr umfangreichen 
Auskunftsverweigerungen zugleich zu einer 
spürbaren Verteuerung der Zählung führen. 
Umsatzangaben fallen aufgrund der Umsatz-
steuerstatistiken in zweijährigem Abstand für 
Unternehmen an. 

Da die Arbeitsstättenbögen von Zählern ver

-

teilt und eingezogen werden, ergeben sich bei 
der Frage nach der Umsatzhöhe auch bezüglich 

der Geheimhaltung sehr schwierige Probleme. 
Bei dem durch die Großzählung gegebenen Er-
hebungsweg muß daher auf die Umsatzermitt-
lung verzichtet werden. 

7. Zu § 9 Abs. 1 

In § 9 Abs. 1 Satz 1 sind die Worte „der Ge-
meinden" durch die Worte „im Einwohnerwe-
sen" zu ersetzen. 

Begründung 

Es ist klarzustellen, daß auch die Unterlagen 
im Einwohnerwesen, die sich bei den mit Auf-
gaben des Einwohnermerldewesens betrauten 
Funktionsträgern befinden, von § 9 Abs. 1 
Satz 1 mit erfaßt werden. 

8. Zu § 9 Abs. 2 

a) In § 9 Abs. 2 Satz 1 sind nach den Worten 
„ohne Namen" die Worte „und Anschrift" 
einzufügen. 

Begründung 

Die Änderung dient dem verbesserten Ge-
heimhaltungsschutz und der Erleichterung 
der Übermittlung von Angaben aus Daten-
bändern. 

b) Die Bundesregierung wird gebeten, im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
zu prüfen, wie im Gesetzentwurf sicherge-
stellt werden kann, daß den öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften Einzel-
angaben zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu-
gänglich gemacht werden können. 

9. Zu § 9 Abs. 3 

a) In § 9 Abs. 3 Satz 1 sind die Worte „und Ge-
meindeverbänden" durch die Worte „den 
Gemeindeverbänden und anderen kommu-
nalen Körperschaften" zu ersetzen. 

Begründung 

Hierdurch wird in Anlehnung an § 94 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes klargestellt, 
daß auch diejenigen kommunalen Körper-
schaften von der Vorschrift erfaßt werden, 
die die Angaben von den ihnen übertrage-
nen Aufgaben her benötigen, denen die Ei-
genschaft als Gemeindeverband aber recht-
lich nicht zukommt. 

b) In § 9 Abs. 3 Satz 1 sind nach dem Wort „Ein-
zelangaben" die Worte „ohne Namen" ein-
zufügen. 

Begründung 

Die Änderung dient dem Geheimhaltungs-
schutz und erleichtert es im übrigen, die 
entsprechenden Einzelangaben zusammen-
zustellen. 
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10. Nach § 10:§ 10a 

Nach § 10 ist folgender § 10 a einzufügen: 

„§ 10 a 

Der Bund gewährt den Ländern zum Aus-
gleich der Mehrbelastungen, die ihnen und den 
Gemeinden durch dieses Gesetz auferlegt wer-
den, eine Finanzzuweisung in Höhe von 4,30 
DM je Einwohner. Maßgebend ist die Bevölke-
rung am Ort der Hauptwohnung, die das Stati-
stische Bundesamt für den 20. Mai 1981 fest-
stellt. Die Finanzzuweisung ist in drei gleichen 
Teilbeträgen am 1. Juli 1981, 1. Juli 1982 und 
1. Juli 1983 zu zahlen. 

Begründung 

Der außergewöhnliche Umfang der durch die 
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung ent-
stehenden Kosten macht einen Ausgleich durch 
den Bund nach Artikel 106 Abs. 4 Satz 2 GG 
unerläßlich. 

Für die Durchführung der Volkszählung 1970 
betrug die Finanzzuweisung 1,30 DM je Ein

-

wohner am Stichtag der Zählung. Diese Zuwei-
sung deckte rd. 50 v. H. der den Ländern und 
Gemeinden entstehenden Gesamtkosten. Die 
Bundesregierung hat der Kostenschätzung den 
Kostenstand zum 1. Februar 1977 zugrunde ge-
legt und die Kosten der Länder (223,4 Millio-
nen DM) und der Gemeinden (174 Millionen 
DM) auf 397,4 Millionen DM veranschlagt. Bis 
zur Entstehung dieser Aufwendungen in den 
Jahren 1981/83 werden durch Lohn- und Ge-
haltserhöhungen sowie durch die Preisentwick-
lung bei den Sachkosten nicht unerhebliche 
Kostensteigerungen eintreten. Die Kostenschät-
zung ist daher unter Anlehnung an die Steige-
rungsfaktoren in der Finanzplanung um 5 v. H. 
jährlich bis 1981 auf insgesamt 483 Millionen 
DM zu berichtigen. 

Um 50 v. H. dieser den Ländern und Gemein-
den entstehenden Mehrbelastungen auszuglei-
chen, ist eine Finanzzuweisung von 241,5 Mil-
lionen DM erforderlich. Bei einer angenomme-
nen Bevölkerungszahl 1981 von 56,685 Millio-
nen (5. Bevölkerungsvorausschätzung) ergibt 
sich somit eine Finanzzuweisung von 4,30 DM 
je Einwohner. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. Zu § 2 Nr. 1 

Der vom Bundesrat vorgeschlagenen Streichung 
des Merkmals „Telefonanschluß" in der Volkszäh-
lung kann die Bundesregierung nicht zustimmen. 

Die aus dieser Erhebung gewonnenen Daten geben 
Aufschluß über die Struktur und das Nachfragever-
halten der Fernsprechteilnehmer und ihrer Haushal-
te. Sie sind Ausgangsmaterial für das Erstellen von 
Prognosen, die eine wesentliche Grundlage für Pla-
nung und Ausbau des Fernsprechnetzes bilden. Un-
abdingbare Voraussetzung für diese Auswertungen 
ist die Zuordnung des allgemeinen Datenmaterials 
der Volkszählung und der Arbeitsstättenzählung zu 
den speziell für Zwecke des Bundesministers für 
das Post- und Fernmeldewesen erfragten Daten 
über Fernsprechanschlüsse und Sprechstellen. 

Da die Erfassung des Telefonanschlusses in der 
Volkszählung nicht nur der Ergänzung der An-
schrift dient, wie bei anderen statistischen Erhe-
bungen, ist die gesetzliche Festlegung dieses Merk-
mals erforderlich, um sicherzustellen, daß die Be-
antwortung korrekt erfolgt. Der vom Bundesrat 
vorgebrachten Begründung, die Erfassung der Tele-
fonanschlüsse könne zu lückenhaften bzw. unge-
nauen Ergebnissen führen, da die Adressenangaben 
vielfach unvollständig oder unleserlich seien, ver-
mag die Bundesregierung nicht zu folgen. Frühere 
Erhebungen haben gezeigt, daß aussagefähige Er-
gebnisse erzielt werden können. Durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Erhebungspapiere soll 
ferner die vom Bundesrat befürchtete Doppelerfas-
sung bei Identität von Privat- und Geschäftsan-
schluß vermieden werden. 

Zu 2. Zu § 2 Nr. 7  

Dem Vorschlag des Bundesrates stimmt die Bundes-
regierung zu. 

Zu 3. Zu § 3 

Dem Vorschlag des Bundesrates kann die Bundesre-
gierung nicht zustimmen. 

Die Gebäudeerhebung 1981 soll alle Gebäude und 
die „anderen Bauwerke" insoweit erfassen, als die-
se städtebaulich relevant sind. Deshalb müssen ne-
ben den Grundstücken mit Gebäuden auch Grund-
stücke mit anderen Bauwerken wenigstens dann 
vollständig erfaßt werden, wenn sie innerhalb des 
siedlungsmäßig zusammenhängend bebauten Ge-
meindegebietes liegen. 

Da zur Vereinfachung „andere Bauwerke" erhe-
bungstechnisch nur in Verbindung mit einem „Ge-
bäude"-bogen erfaßt werden sollen, ist es erforder-
lich, neben dem lagemäßigen auch auf den nut-
zungsmäßigen Zusammenhang abzustellen. Hier

-

durch wird sichergestellt, daß in der Regel alle be-
bauten Grundstücke erfaßt werden können. Die Ab-
grenzung von Bagatellfällen und die Ausgliederung 
von unbedeutenden Bauwerken in ortsferner Einzel-
lage kann im Rahmen der von den Ländern festzu-
legenden Erhebungsrichtlinien erfolgen. 

Zu 4. Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe a 

Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Merkmals-
streichungen kann die Bundesregierung nicht zu-
stimmen. 

Die Erfassung des Telefonanschlusses ist nicht nur 
in der Volkszählung, sondern auch in der Arbeits-
stättenzählung erforderlich. Das bei der Deutschen 
Bundespost vorhandene Datenmaterial gibt keinen 
Aufschluß darüber, ob z. B. in großen Häusern meh-
rere Arbeitsstätten vorhanden sind und ob der An-
schluß einer Haushaltung oder Arbeitsstätte zu-
zuordnen ist. Im übrigen wird auf die Ausführungn 
zu 1. verwiesen. 

Auch auf die Merkmale „Eröffnungsjahr" und „An-
gaben über Neuerrichtung oder Standortverlage-
rungen" kann nicht verzichtet werden. Für eine 
wirksame Raumordnungs- und regionale Wirt-
schaftspolitik ist es von großer Bedeutung, Unterla

-

gen über die regionale Verteilung und Entwicklung 
von Neugründungen und über die Mobilität nicht-
landwirtschaftlicher Arbeitsstätten und Unterneh-
men in Verbindung mit dem Eröffnungsjahr zu er-
halten. Im Interesse der Bundesraumord-
nungspolitik kann hierauf nicht verzichtet werden. 
Auch die Entschließung, die die Ministerkonferenz 
für Raumordnung zur Großzählung 1981 gefaßt hat, 
geht davon aus, daß diese Merkmale in der Ar-
beitsstättenzählung enthalten sind. Die Angaben 
werden insbesondere zur Anlayse der seit längerem 
zunehmenden raumstrukturellen Polarisierungsten-
denzen und der mit dieser Entwicklung verbunde-
nen Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Bvölkerung benötigt. Da diese Ent-
wicklung nicht nur in bestimmten Wirtschaftsberei-
chen oder wenigen Teilräumen zu beobachten ist, 
können Angaben aus anderen statistischen Quellen, 
z. B. der Kartei im Produzierenden Gewerbe, nicht 
die benötigten Ergebnisse für die erforderlichen 
Analysen liefern. 

Um Schwierigkeiten bei der Erhebung zu vermei-
den, ist in  den  Erläuterungen zum Erhebungsbogen 
vorgesehen, daß die Fragestellung zeitlich begrenzt 
wird. Zum Merkmal „Neuerrichtung oder Standort-
verlagerung" werden Angaben nur für die letzten 
fünf Jahre vor dem Zählungsstichtag erhoben. Für 
das Merkmal „Eröffnungsjahr" soll es bei Arbeits-
stätten, die vor 1960 eröffnet wurden, genügen, daß 
der Zeitpunkt nach ungefährer Schätzung angege-
ben wird. 
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Zu 5. Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe b 

Zu 5. a) 

Dem Vorschlag des Bundesrates kann die Bundesre-
gierung nicht zustimmen. 

Die Bundesregierung sieht bei der Erfassung der 
Zahl der mobilen Arbeitskräfte keine besonderen 
erhebungstechnischen Schwierigkeiten. Der Begriff 
„mobile Arbeitskräfte" ist im Erhebungsbogen und 
in den Erläuterungen dazu eindeutig bestimmt und 
für die Befragten ausreichend verständlich. Dies er-
gibt sich auch aus den Erfahrungen, die 1974 mit 
Probebefragungen zur Vorbereitung der geplanten 
Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 
1975 gemacht wurden. Als „mobile Arbeitskräfte" 
im Sinne dieser Zählung sind die Beschäftigten zu 
verstehen, die aus der Natur ihrer Arbeit heraus re-
gelmäßig und überwiegend außerhalb des Arbeits-
stättenbereiches tätig sind, zum Beispiel Reisende, 
Arbeitskräfte auf Montage, Bauarbeiter auf Baustel-
len, Personal auf Fahrzeugen (auch Schiffen). Weist 
man diese mobilen Arbeitskräfte nicht gesondert 
nach, können die Befchäftigtenangaben in tiefer re-
gionaler Gliederung zu fehlerhaften Analyseergeb-
nissen führen. 

Zu 5. b) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 6. Zu § 4 Nr. 2 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Mti der Aufnahme der Frage nach dem Umsatz in 
die Arbeitsstättenzählung verfolgt die Bundesregie-
rung die Absicht, die Gesamtkosten im Bereich der 
amtlichen Statistik zu senken, weil parallel dazu 
die Periodizität der Bereichszensen (Produzierendes 
Gewerbe, Handels- und Gastgewerbe, Handwerk) 
auf einen Zeitraum von etwa zehn Jahren verlän-
gert werden soll. 

Die vom Bundesrat erwähnte Umsatzerfassung im 
Rahmen der Umsatzsteuerstatistik kann die mit der 
Arbeitsstättenzählung verbundenen Zielsetzungen 
nicht erfüllen, da diese Umsatzangaben in verschie-
denen Wirtschaftsbereichen keine hinreichende 
Aussagekraft zur Ermittlung volkswirtschaftlicher 
Leistungsgrößen besitzen. 

In einigen Wirtschaftsbereichen können die Um-
satzangaben aus der Umsatzsteuerstatistik keine 
verwertbaren Hinweise auf die wirtschaftliche Lei-
stung liefern, weil große Teile der erbrachten Lei-
stungen nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Zudem 
verlieren in den Wirtschaftsbereichen mit einem 
großen Anteil von Organschaften Umsatzangaben 
aus der Steuerstatistik erheblich an gesamtwirt-
schaftlicher Aussagekraft, da hier andere Erfas-
sungs- und Darstellungseinheiten vorliegen. 

Da darüber hinaus in der Umsatzsteuerstatistik der 
gesonderte Ausweis des Handwerks entfallen soll 
(s. Artikel 19 des Entwurfs eines Statistikbereini-
gungsgesetzes, BR-Drucksache 442/78), kann die Ar

-

beitsstättenzählung für diesen Bereich neben der 
Handwerkszählung als einzige Erhebung Eckzahlen 
liefern. 

Das Problem, daß die Umsatzangaben auf Wunsch 
des Auskunftspflichtigen auch vor dem Zähler ge-
heim zu halten sind, läßt sich dadurch lösen, daß 
der Auskunftspflichtige seinen Fragebogen in ei-
nem verschlossenen Briefumschlag an den Zähler 
abgibt. Dieses Verfahren wurde bereits in der Ar-
beitsstättenzählung 1970 bei der Erfassung der 
Lohn- und Gehaltsumme angewendet und hat sich 
bewährt, so daß wegen der Geheimhaltung der Um-
sätze keine zusätzlichen Schwierigkeiten zu erwar-
ten sind. 

Zu 7. Zu § 9 Abs. 1 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Ebenso wie bei der Volkszählung 1970 [vgl. § 8 
Abs. 1 Volkszählungsgesetz 1970 vom 16. April 1969 
(BGBl. I S. 292)] wird nach § 9 Abs. 1 Satz 1 den 
Gemeinden in wortgleicher Form der Abgleich mit 
vorhandenen Unterlagen gestattet. Der vorgeschla-
genen Ersetzung der Worte „Unterlagen der Ge-
meinden" durch „Unterlagen im Einwohnerwesen" 
kann nicht gefolgt werden, da der Begriff „Einwoh-
nerwesen" bisher — soweit ersichtlich — normativ 
noch nicht definiert ist, vielmehr einem ständigen 
Wandel unterliegt. Ähnliches gilt darüber hinaus 
auch für die Begriffe „Einwohnermeldewesen" und 
„Meldewesen" (vgl. hierzu Tz. 27 ff. der Gutachtli-
chen Stellungnahme des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz zum Entwurf eines Bundesmelde-
gesetzes vom 15. Oktober 1978). 

Zu 8. Zu § 9 Abs. 2 

Zu 8. a) 

Der vom Bundesrat vorgeschlagenen Einschrän-
kung der Weiterleitungsmöglichkeit von Einzelan-
gaben an  die  fachlich zuständigen obersten Bun-
des- oder Landesbehörden und den von ihnen be-
stimmten Stellen kann die Bundesregierung nicht 
zustimmen. Die Angaben mit Anschrift werden ins-
besondere für Zwecke des Bundesministers für das 
Post- und Fernmeldewesen und des Bundesmini-
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
benötigt. 

Für die Entwicklungsplanungen im Fernmeldewe-
sen und die damit zusammenhängenden Prognosen 
benötigt die Deutsche Bundespost regional tief ge-
gliederte Daten über die in der Volks- und Arbeits-
stättenzählung erfragten Telefonanschlüsse (s. Aus-
führungen zu 1.). Um die erforderlichen Haus- und 
Blockübersichten erstellen zu können, bedarf es der 
Angaben mit Straße und Hausnummer. Bei den 
Volkszählungen 1960 und 1970 haben die Statisti-
schen Ämter den Oberpostdirektionen bzw. Fern-
meldeämtern die erforderlichen EDV-Unterlagen 
zur Auswertung überlassen. Um eine reibungslose 
Weiterführung dieser Arbeiten zu gewährleisten, 
sollen die für die Zwecke der Deutschen Bundes- 
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post erforderlichen Daten auch 1981 zur Verfügung 
gestellt werden. 

Auch für künftige wohnungspolitische und städte-
baulich orientierte Auswertungen muß die Zuord-
nung nach örtlichen Kategorien ermöglicht werden. 
Jede städtebaulich ausgerichtete Analyse der Zäh-
lungsergebnisse ist auf die Möglichkeit einer Zu-
sammenführung der Ergebnisse über Straße und 
Hausnummer bei der Bildung beliebiger räumlicher 
Abgrenzungen zwingend angewiesen. Diese Anga-
ben werden auch benötigt, um Zusammenhänge 
zwischen städtebaulichen und sozial-ökonomischen 
Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Eine Reihe 
entsprechender Forschungsthemen werden zur Ver-
besserung der Grundlagen für Gesetzgebung und 
Politik des Bundes im Rahmen des mittelfristigen 
Forschungsprogramms Raum- und Siedlungsstruk-
tur gegenwärtig bereits bearbeitet. Künftig soil der-
artigen räumlichen Fragen eine verstärkte Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Die Übermittlung 
von Angaben aus Datenbändern wird nicht er-
schwert, weil die „Anschrift" üblicherweise als sog. 
Straßenschlüssel im Datensatz jeder Erhebungsein-
heit enthalten ist. 

Zu 8. b) 
Nach Auffassung der Bundesregierung können die 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgesellschaften 
ebenso wie in den vorangegangenen Volkszählun-
gen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
statistischen Ergebnisse erhalten. Eine gesetzliche 
Festlegung der Zulässigkeit der Weiterleitung von 
Einzelangaben ist nicht erforderlich. 

Zu 9. Zu § 9 Abs. 3 

Zu 9. a) 

Dem Vorschlag des Bundesrates, in § 9 Abs. 3 Satz 1 
die Worte „und Gemeindeverbänden" durch die 
Worte „den Gemeindeverbänden und anderen kom-
munalen Körperschaften" zu ersetzen, kann die 
Bundesregierung nicht zustimmen. 

Im Gegensatz zu dem in § 94 VwVfG verwendeten 
Begriff „kommunale Gebietskörperschaften", der 
rechtlich eindeutig bestimmt ist, umfaßt der allge-
mein gehaltene Begriff „ kommunale Körperschaft" 
einen weiten und juristisch nicht klar abgegrenzten 
Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die in 

irgendeiner Wiese mit kommunalen Aufgaben be-
faßt sind. Zu diesen Körperschaften gehören z. B. 
auch regionale Planungsverbände. Eine Übermitt-
lung von Einzelangaben an regionale Planungsver-
bände würde dem erforderlichen Geheimhaltungs-
schutz und dem.  Gebot einer restriktiven Haltung 
zur Frage einer Weiterleitung von Einzelangaben 
aus der Volkszählung, insbesondere im Hinblick 
auf den erforderlichen Datenschutz, widerspre-
chen. 

Zu 9. b) 
Der Bundesregierung wird den Vorschlag des Bun-
desrates im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens prüfen. 

Zu 10. Nach § 10: § 10 a 

Dem Vorschlag des Bundesrates kann die Bundesre-
gierung nicht zustimmen, da die Voraussetzungen 
für eine Finanzzuweisung des Bundes an die Länder 
nach Artikel 106 Abs. 4 Satz 2 GG nicht gegeben 
sind. 

Ein Anspruch aus Artikel 106 Abs. 4 Satz 2 GG setzt 
voraus, daß aufgrund des Volkszählungsgesetzes 
1981 in der allgemeinen Finanzausstattung der bei-
den bundesstaatlichen Ebenen ein solch erhebliches 
Ungleichgewicht zu Lasten der Länder entsteht, daß 
ohne Finanzzuweisungen des Bundes das Beteili-
gungsverhältnis an der Umsatzsteuer zu Gunsten 
der Länder geändert werden müßte. Seit 1975 sind 
jedoch die Finanzierungsverhältnisse zwischen dem 
Bund und der Ländergesamtheit zu Lasten des Bun-
des unausgewogen. So ist das Finanzierungsdefizit 
des Bundes in den Jahren 1975 und 1976 jeweils an-
nähernd doppelt so hoch, im Jahre 1977 fast drei-
mal so hoch gewesen wie das der Länder. Für 1978 
ist mit einer ähnlichen Entwicklung wie 1977 zu 
rechnen. Die nach den Finanzplanungen künftig zu 
erwartenden Finanzierungsdefizite des Bundes und 
der Länder zeigen, daß die zu Lasten des Bundes 
gehende Unausgewogenheit in der Finanzausstat-
tung sich mittelfristig fortsetzen wird. 

Angesichts der gegen 1970 im Vergleich zu der 
Ländergesamtheit erheblich verschlechterten Fi-
nanzlage des Bundes kann die Gewährung einer Fi-
nanzzuweisung im Volkszählungsgesetz 1970 nicht 
als Präzedenzfall herangezogen werden. 


